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Wirtschaft streitet um Subventionen für AKW
Economiesuisse will Geld für Kernkraftwerke bei drohender Strommangellage – dagegen regt sich jetzt Widerstand

CHRISTOF FORSTER, BERN

Soll die Schweiz trotz Atomausstieg
neue Kernkraftwerke bauen? Die SVP
bewirtschaftet das Thema seit Monaten.
Sie warnt vor Strommangel und fordert
den Bau neuer AKW. Neue Reaktoren
lösen allerdings das kurzfristige Pro-
blem der Schweiz nicht. Aufgrund von
neuen Regeln in der EU droht bereits ab
2025 eine Stromknappheit.Bis ein neues
Kernkraftwerk bewilligt und gebaut ist,
dauert es aber mindestens 20 Jahre.

Viel näher andenkurz- undmittelfris-
tigen Risiken der Schweizer Stromver-
sorgung ist jedoch eine andere Diskus-
sion: Wie lange sollen die bestehenden
AKW laufen? Das Parlament hat keine
fixen Laufzeiten vorgegeben. Beznau I
und II, Gösgen und Leibstadt dürfen so
lange Strom produzieren, wie sie sicher
betriebenwerdenkönnen.DieAufsichts-
behörde Ensi macht die Sicherheitsvor-
gaben. Die Besitzer entscheiden eigen-
ständig, ob sich für sie bei teuren Nach-
rüstungen der Weiterbetrieb lohnt. Der
StromkonzernBKWkamzudemSchluss,
dass sich Investitionen in die Sicherheit
desAKWMühlebergnichtmehr auszah-
len, und hat deshalb dasWerk 2019 vom
Netz genommen.

Gefahr von Mitnahmeeffekten

Im Urteil des Wirtschaftsdachverbands
Economiesuisse war das keine gute Idee.
Solange eine akute Gefahr einer Strom-
lücke bestehe, sei der Ausstieg aus der
Kernenergie hoch riskant und mit kon-
kreten Gefahren für Haushalte und
Wirtschaft verbunden, schreibt der Ver-
band in einemGrundsatzpapier zurVer-
sorgungssicherheit. Solange die Werke
sicher betrieben werden könnten sowie
für die Endlagerung vorgesorgt werde,
sollten diese deshalb am Netz bleiben.
Die alten Meiler seien beinahe CO2-
neutral und lieferten Strom in grossen
Mengen. Laufen sie weiter, entschärft
sich laut Economiesuisse die Winter-
knappheit teilweise. Die Lebensverlän-
gerung der alten AKW diente als Ver-
sicherung, falls derAusbau der Erneuer-
baren weiterhin stockt.

Daraus leitet der Verband zwei Fol-
gerungen ab:Der Rückbau von Reakto-
ren soll erst dannmöglich sein,wenn der
Ausbau der Erneuerbaren fortgeschrit-
ten ist. Zudem sollen auch alte AKW

Subventionen erhalten können. Kon-
kret will Economiesuisse, dass auch be-
stehende Anlagen, die nicht mehr ren-
tabel sind, bei einer drohenden Man-
gellage an Ausschreibungen für För-
dermittel teilnehmen können. «Es wäre
fahrlässig, dieAtomkraft a priori aussen
vor zu lassen», sagt Alexander Keberle
von Economiesuisse. In den Auktionen
stünden die altenAKW imWettbewerb
mit Photovoltaik-,Wind- und Biomasse-
anlagen sowieWasserkraftwerken.

Dieser Vorschlag stösst auf Wider-
stand – auch in derWirtschaft. «Wir sind
kategorisch gegen nochmehr Subventio-
nen für alteAKW»,sagtFabienneThomas
von AEE Suisse, der Dachorganisation
derWirtschaft für erneuerbare Energien
und Energieeffizienz. Sie vertritt Fach-
undBranchenverbände sowieUnterneh-
men,die sich fürErneuerbareengagieren.
DieAKWwürdenmit zunehmendemAl-
ter unzuverlässiger.Aufgrund des hohen

Ausfallrisikos müssten andereWerke als
Sicherheit jederzeit verfügbar sein, was
die Produktion verteure.

Zudem fehlten dann diese Mittel für
den Ausbau der Erneuerbaren. Die vor-
handenen Gelder sollten in den Ausbau
zukunftsfähiger Technik investiert wer-
den. Thomas verweist auf die Interna-
tionale Energieagentur, die jüngst fest-
gestellt habe,dass neue Solar- undWind-
kraftwerke die historisch kostengüns-
tigste Form der Stromproduktion seien.
Es besteht auch die Gefahr von Mit-
nahmeeffekten: Ein Betreiber erhalte
Geld, obwohl er die AKW ohnehin wei-
terlaufen liesse.Solangekeine staatlichen
Mittel fliessen, zeigt sich AEE Suisse
offen für längere Laufzeiten, sofern die
AKW sicher betrieben werden können.

Auch die Stromkonzerne Axpo und
Alpiq, welche die vier Kernkraftwerke
betreiben, reagieren zurückhaltend bis
negativ auf den Vorschlag von Econo-

miesuisse. Alpiq verweist auf das gel-
tende Recht, wonach dieAKW so lange
laufen dürfen, wie sie sicher und wirt-
schaftlich betriebenwerdenkönnen.Da-
für brauche es keine Subventionen, son-
dern stabile Rahmenbedingungen, etwa
fürdieFinanzierungdesStilllegungs-und
Entsorgungsfonds, sagt Sprecher Guido
Lichtensteiger.DerFokusderFörderung
müsse auf die Erneuerbaren gerichtet
sein. Mit Blick auf die versorgungskriti-
schenWintermonate sei es wichtig, dass
die Projekte des runden Tischs Wasser-
kraft vorangetrieben würden.

Laut demAxpo-SprecherMartin Stu-
cki besteht die Gefahr, dass eine Diskus-
sion rund um die KKW von der Dring-
lichkeit ablenkt, mit der die erneuer-
baren Energien jetzt ausgebaut werden
müssen. Er verweist auf Berechnungen
der Firma. Diese zeigten, dass die Ener-
giewende bei gleichzeitig hoher Versor-
gungssicherheit erreichbar sei, wenn die

Kernkraftwerke nach 60 Betriebsjahren
abgestellt würden. Dies bedinge aber,
den Ausbau der Erneuerbaren deutlich
zu forcieren. Beznau I und II erreichen
um 2030 das Betriebsalter von 60 Jahren.
Bei den leistungsmässig stärkeren Wer-
ken Gösgen und Leibstadt erfolgt dies
2039 beziehungsweise 2044.

Einig beim Stromsparen

Der Vorschlag von Economiesuisse zu
den alten AKW hat die Branche zwei-
feln lassen: Meint es der Verband tat-
sächlich ernst mit dem Ausbau der
Photovoltaik? Mit der längeren Lauf-
zeit der Reaktoren sei nämlich nicht
viel Zeit gewonnen.Aber es nehme wie-
der Druck weg von der Politik, endlich
die umstrittenen Fragen anzupacken.
Etwa die strengenVorgaben zum Land-
schaftsschutz, welche die Energiewende
bremsen. Oder ob es ein neues Förder-
modell braucht, um den Ausbau der
Solarenergie zu beschleunigen. Diskus-
sionen dazu laufen derzeit in der Ener-
giekommission des Ständerats. Econo-
miesuisse widerspricht dieser Wahr-
nehmung. «Solarenergie ist neben der
Wasserkraft ein elementarer Bestand-
teil der künftigen Energieversorgung»,
sagt Keberle. Daran zweifle man inner-
halb des Verbands nicht. Das war nicht
immer so. Economiesuisse gehörte an-
fänglich zu den erbitterten Kritikern der
Energiestrategie 2050 des Bundesrats.

Trotzdem bleiben Differenzen zwi-
schen den beiden Wirtschaftsverbän-
den. Economiesuisse möchte möglichst
wenig subventionieren.AEE Suisse for-
dert dagegen, die Höhe der Fördergel-
der nach den Ausbauzielen auszurich-
ten – und auch eine Verschuldung des
Netzzuschlagsfonds zuzulassen.Aus die-
sem Fonds stammen die Mittel für den
Ausbau der Erneuerbaren.Auch fordert
AEE Suisse eine deutliche Erhöhung
der geplanten Abgabe für den Bau von
Anlagen, die imWinter Strom liefern.

Economiesuisse hingegen will den
Ausbau möglichst so gestalten, dass die
Endkunden nichts spüren. So soll bei-
spielsweise die Gebühr für die Nutzung
des Stromnetzes sinken. Einig sind sich
die Verbände immerhin darin, dass bei
der Effizienz noch viel zu holen wäre.
Einsparungen beim Stromverbrauch
wirken schneller und direkter als der
Bau von neuenAnlagen.

Staatshilfe für die Nachrüstung von alten AKW ist umstritten. Im Bild Arbeiten an der Reaktorkuppel in Gösgen. GAËTAN BALLY / KEYSTONE
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Liquiditätsprobleme wegen Corona-Krediten?
Die fällige Rückzahlung kann Unternehmen in existenzielle Bedrängnis bringen – das lässt sich vermeiden

DANIEL HAYEK UND MARK MEILI

Obwohl die staatlichen Massnahmen
zur Bekämpfung der Corona-Pandemie
in der Schweiz relativ mild ausgefallen
sind, hatten sie erhebliche Auswirkun-
gen auf die Wirtschaft. Das Schweizer
Bruttoinlandprodukt verzeichnete im
Jahr 2020 den grössten Rückgang seit
1975. Es musste deshalb mit einem ent-
sprechenden Anstieg von Konkursver-
fahren gerechnet werden.

Entgegen der allgemeinen Erwar-
tung ging ihre Gesamtzahl 2020 gegen-
über dem Vorjahr aber sogar um 6,6
Prozent zurück.Der anschliessendeAn-
stieg im Jahr 2021 war weniger stark als
befürchtet. Zumindest vorläufig blieb
trotz Corona-Pandemie eine grosse
Konkurswelle aus. Die Abweichung hat
als «Covid-19 bankruptcy gap» bereits
einen eigenen Namen.

Zurückzuführen ist diese «Konkurs-
lücke» insbesondere auf die vom Bund
ergriffenen Unterstützungsmassnahmen
zum Schutz derWirtschaft; viele Unter-
nehmen wurden unbürokratisch mit
Liquidität versorgt. Vorteilhaft war zu-
dem, dass Härtefallkredite und Covid-
19-Kredite in Höhe von bis zu 500 000
Franken für die konkursrechtlichenAn-
zeigepflichten nicht als Fremdkapital be-

rücksichtigt werden müssen. Ursprüng-
lich sollte diese Ausnahmeregelung nur
bis zum 31.März 2022 gelten.Diese Frist
wurde nun aber für die ganze Laufzeit
der Kredite bis zum 30. September 2027
erstreckt. Für Covid-19-Kredite plus
(Darlehen zwischen 500 000 und 20Mil-
lionen Franken) gilt dieseVerlängerung
nicht, da sie nicht allein vom Bund ver-
bürgt sind.

Neue Handlungspflichten

Seit März 2022 sind die Covid-19-Kre-
dite zur Rückzahlung fällig. Das stellt
für viele Unternehmen eine erhebliche
Herausforderung hinsichtlich ihrer
Liquidität dar. Muss nun aufgrund der
Rückzahlungspflicht mit einem An-
stieg der Konkurse gerechnet werden?
Diese Frage betrifft zuerst die leiten-
den Organe von Kapitalgesellschaften.
Unter geltendem Recht unterliegen sie
besonderen Pflichten, sobald sich im
Unternehmen finanzielle Schwierigkei-
ten abzeichnen.

Die Organe müssen die finan-
zielle Situation fortlaufend überwa-
chen. Gesetzliche Handlungspflichten
zur Ergreifung von Massnahmen be-
stehen beim sogenannten Kapitalver-
lust und bei begründetem Verdacht

einer Überschuldung.Während im ers-
ten Fall Sanierungsmassnahmen ergrif-
fen werden müssen, muss im zweiten
Fall grundsätzlich die Bilanz deponiert
werden. In der Folge entscheidet das
Gericht über die Eröffnung des Kon-
kurses. Da es sich beim Kapitalver-
lust und bei der Überschuldung ledig-
lich um bilanzbezogene Warnindikato-
ren handelt, können daraus grundsätz-
lich keine Aussagen zur Liquidität der
Gesellschaft abgeleitet werden.Bemer-
kenswert:Bei reinen Liquiditätsengpäs-
sen,welche in der gegenwärtigen Situa-
tion den Grossteil der Fälle ausmachen
dürften, sieht das Gesetz keine Hand-
lungspflichten vor.

Bereits seit langem wird postuliert,
dass die Kriterien der Überschuldung
und des Kapitalverlusts nicht zweck-
mässig sind, da die Unternehmen dann
bereits in ernsthaften finanziellen
Schwierigkeiten stecken und Massnah-
men oft zu spät erfolgen. In der Praxis
enden entsprechende Sanierungen auch
meist in Konkursverfahren.

Deshalb hat das Parlament im Rah-
men der grossen Aktienrechtsrevision,
welche voraussichtlich Anfang 2023 in
Kraft treten wird, die Bestimmungen
zur Unternehmenssanierung überarbei-
tet. Die verantwortlichen Organe sol-

len neu bereits bei mangelnder Liqui-
dität der Gesellschaft verpflichtet sein,
Massnahmen zu ergreifen. Der Verwal-
tungsrat wird explizit angewiesen, die
Zahlungsfähigkeit des Unternehmens
fortlaufend zu überwachen. Er muss
nun einen Liquiditätsplan erstellen, ein
Alarmsystem für den Fall einer sich an-
bahnenden finanziellen Krise.Droht das
Unternehmen zahlungsunfähig zu wer-
den – sprich: es kann seine Verbindlich-
keiten bei Fälligkeit nicht mehr erfül-
len –, so muss der Verwaltungsrat neu
bereits selbst Massnahmen zur Stärkung
der Liquidität der Gesellschaft treffen.

Der Verwaltungsrat soll zuerst kurz-
fristige und einfache Massnahmen, wie
die Aufnahme eines Darlehens, ergrei-
fen. Sind weitere Interventionen nötig,
müssen nachhaltige Entscheidungen ge-
troffen werden. Infrage kommen in die-
sem Fall die Durchführung einer Kapi-
talerhöhung oder allenfalls der Ab-
schluss eines gerichtlich genehmigten
Vergleichs bzw. Nachlassvertrages mit
den Gläubigern der Gesellschaft.

Knapp acht Monate Galgenfrist

Was bedeutet dies nun für die Rück-
zahlung der Covid-19-Kredite? Sie
kann für Unternehmen zu Liquiditäts-

problemen führen,welche für sich allein
nach heutigem Stand keine Handlungs-
pflichten auslösen. Werden diese aber
vom Verwaltungsrat vorläufig ignoriert,
droht spätestens Anfang 2023, wenn
das neue Sanierungsrecht in Kraft tritt,
ein böses Erwachen. Unternehmen mit
Liquiditätsproblemen trifft dann unmit-
telbar eine Pflicht zur Ergreifung der
erwähnten Massnahmen. Ist es für eine
Sanierung bereits zu spät und kann ein
Konkurs nicht mehr abgewendet wer-
den, stellen sich für den Verwaltungsrat
heikle Haftungsfragen.

Unternehmen und Verwaltungsräte
sollten deshalb bei potenziellen Liqui-
ditätsengpässen bereits heute aktiv wer-
den, insbesondere einen Liquiditätsplan
erstellen, und nicht erst das Inkraft-
treten des neuen Aktienrechts abwar-
ten. Werden diese Kontrollinstrumente
bereits dieses Jahr implementiert, kann
eine Haftung vermieden werden, und
es besteht die Hoffnung, dass eine Kon-
kurswelle trotz Rückzahlung der Covid-
19-Kredite verhindert werden kann.
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